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Deutsches Reich

-Reichseisenbahnvermögen-

Aufgestellt: Berlin, den  15.07.1996  
 

Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
für die Abteilung V für die Abteilung III 

Vermessungsamt Tiergarten  

Hardt A. Schoen 
Amtsleiter Leiterin des Hauptstadtreferates 

U t h ift 

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 15.07.1996 bis einschließlich 15.08.1996 
 

und erneut in der Zeit vom 02.02.1998 bis einschließlich 02.03.1998 öffentlich ausgelegt. 
 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat dem Bebauungsplan am 31.10.1996 und erneut mit dem Deckblatt 
 

vom 10.09.1996 und mit dem Deckblatt vom 22.01.1998 am 25.06.1998 zugestimmt. 

Berlin, den  15.04.2002 .      . 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Abteilung II B 

A. Schoen
Leiterin der Abteilung

Der Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den  02.05.2006  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Ingeborg Junge Reyer 
Senatorin

  

Die Verordnung ist am  24.05.2006  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 440 verkündet worden. 
 

Textliche Festsetzungen 
Die Überschriften im Text sind nicht Bestandteil der Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung  
 
1.1 Im Kerngebiet sind Spielhallen und die Schaustellung von Personen (z.B. 
 Peep-, Sex- und Live-Shows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen) nicht
  zulässig.  
 
1.2 Im Kerngebiet sind die Ausnahmen nach § 7 (3) Nr. 1 der Baunutzungsver-
  ordnung (Tankstellen) nicht zulässig.  
 
1.3 Das Sondergebiet Bundestag dient vorwiegend der Unterbringung von 
  Einrichtungen des Bundestages. Alle weiteren Nutzungen, Anlagen und 
  Einrichtungen sind nur zulässig, sofern wesentliche Störungen dieser Haupt-
  nutzung ausgeschlossen sind. Zulässig sind:  
  - Einrichtungen des deutschen Bundestages  
  - Läden, Schank- und Speisewirtschaften  
  - Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke  
  - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal  
  Ausnahmsweise können sonstige Wohnungen und Geschäfts-, Büro- und Ver-
  waltungsgebäude zugelassen werden.  
 
2. Maß der baulichen Nutzung  
 
2.1 Im Sondergebiet und im Kerngebiet südlich der Reinhardtstraße ist oberhalb der
  zulässigen Traufhöhe ein Satteldach mit einer Neigung nicht steiler als 60°
  zulässig. Staffelgeschosse, deren Höhenabschluss hinter der 60°- Linie zurück-
  bleibt, sind ebenfalls zulässig. Die Begrenzung durch die 60°- Linie gilt nicht für
  Attiken, Terrassen- oder Balkonbrüstungen bis zu 1,4 m Höhe über dem Schnitt-
  punkt. 
 
2.2 Im Kerngebiet nördlich der Reinhardtstraße sind Attiken, Terrassen- oder Balkon-
  brüstungen bis zu 1,4 m Höhe oberhalb der festgesetzten Traufhöhe zulässig.
 
2.3 Die Gebäude einschließlich aller ihrer Bauteile dürfen eine Höhe von 66,0 m über
  NHN in den Kerngebieten, von 30,0 m über Gehweg im Sondergebiet nicht über-
  schreiten. Technische Dachaufbauten sind nur ausnahmsweise zulässig.  
 
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  
 
3.1 Im Kerngebiet südlich der Reinhardtstraße kann entlang des Schiffbauerdamms
  oberhalb des ersten Vollgeschosses ein Vortreten von Bauteilen bis zu 20,0 m
  Breite ausnahmsweise zugelassen werden; die Ausladung darf höchstens 1,5 m 
  betragen. In den Kerngebieten und im Sondergebiet ist entlang  Reinhardt-
  straße, Schiffbauerdamm, künftiger Nordallee und Luisenstraße das Vortreten 
  von Vordächern bis zu 2,5 m ebenfalls ausnahmsweise zulässig.  
 
3.2 Im Kerngebiet nördlich der Reinhardtstraße kann entlang der Reinhardtstraße
  zwischen den Punkten A und B sowie entlang der Unterbaumstraße zwischen
  den Punkten C und D im 5., 6. und 7. Vollgeschoss ein Vortreten von Bauteilen
  wie Vorbauten ausnahmsweise zugelassen werden; die Ausladung darf
  höchstens 1,5 m betragen. 
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4. Verkehrsflächen 
 
4.1 Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsflächen besonderer
  Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Dies gilt nicht für die
  festgesetzten Arkaden in der Unterbaumstraße.  
 
5. Stellplätze 
 
5.1 Im Sondergebiet sind 750 Stellplätze in Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Stell-
  plätze und Garagen sind unzulässig.  
  Für Behinderte und Dienstwagen des Bundestages können weitere Stellplätze
  auch oberirdisch ausnahmsweise zugelassen werden. Anlagen mit mehr als 4
  Stellplätzen sind so zu gliedern, dass je 4 Stellplätze ein hochstämmiger
  Laubbaum mit einer Mindesthöhe von 3,0 m bzw. einem Stammumfang von
  mindestens 20 cm gepflanzt wird.  
 
5.2 Im Kerngebiet nördlich der Reinhardtstraße ist je 120 m2 Nutzfläche höchstens
  ein Stellplatz in Tiefgaragen zulässig. Im Kerngebiet südlich der Reinhardtstraße
  sind höchstens 250 Stellplätze in Tiefgaragen zulässig. Oberirdische Stellplätze 
 und Garagen sind unzulässig.  
 
6. Geh- Fahr- und Leitungsrechte  
 
6.1 Die Fläche L (Leitungen) ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des zuständigen
  Unternehmensträgers zu belasten.  

 
7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
  Landschaft 
 
7.1 Der Schiffbauerdamm ist zweireihig mit Bäumen zu bepflanzen.  
 
7.2 Im Kerngebiet sind die Außenwandflächen von Innenhöfen, ausgenommen
  Fensterflächen, zu mindestens 25% mit selbstklimmenden, rankenden oder
  schlingenden Pflanzen zu begrünen.  
 
7.3 Im Kerngebiet sind Flachdächer von baulichen Anlagen, die maximal zwei
  Geschosse umfassen, intensiv zu begrünen. Sonstige Flachdächer im Kern-
  gebiet, die nicht als Terrasse genutzt werden, sind mit Ausnahme von
  technischen Einrichtungen, Beleuchtungs- und Belichtungsanlagen vollständig
  extensiv zu begrünen. Als Flachdächer gelten alle Dächer bis zu einer Neigung
  von einschließlich 15°.  
 
8. Immissionsschutz 
 
8.1 Zum Schutz vom Lärm muss bei den Wohnungen im Kerngebiet entlang der
  Stadtbahn ein Aufenthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufhenthalts-
  räumen müssen mindestens zwei, mit den notwendigen Fenstern von der
  Stadtbahn abgewandt sein.  
 
Hinweise 
 
1. Die Flächen mit der Bezeichnung M sind planfestgestellte Bahnanlagen (Ober-
  leitungsmaste) auf Höhe der vorhandenen Gleisanlage.  
 
2. Bei Umsetzung der textlichen Festsetzung Nr. 7.1 wird die Verwendung von
  Arten der im Anhang zur Begründung beigefügten Pflanzliste emofohlen. 
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Abzeichnung

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplanes
vom 02.05.2006 übereinstimmt.

Berlin, den 16.06.2008
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Stadtentwicklung
Vermessungsamt

Im Auftrag

Zu diesem Bebauungsplan gehört das
Deckblatt vom 10.09.1996 und das
Deckblatt vom 22.01.1998, geändert
am 02.04.1998, am 12.07.2001,
am 10.04.2002, am 05.02.2006
und am 28.03.2006
(in diese Abzeichnung eingearbeitet).
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Nebenzeichnung 1

Baugrenzen und Art der Nutzung
ab dem zulässigen III. Vollgeschos
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